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Allerdings iſt * aſt zur Gewohnheit geworden, in olchenFällen die Abſolution a Irregularitate X elicto 20 Cautelam
3u erbitten und 3u erteilen, beſonders da bei der Irregularitashomicidio leicht außer der Irregularität E elicto diejenige de-
GCtU bhonae famae eintreten kann und dieſe tatſä auch bei
vorausgehender Unkenntnis eintritt.

Aber elbſt 8 er feſtſtehen ſollte daß Irregularitäteingetreten ſei, ˙ Are der Weg um Prieſtertum noch nicht un
widerruflich erſperrt. IB, 6 bedarf dann der Dispens oder der
Losſprechung durch kompetente Autorität; aber ur Uun-⸗
freiwillige Teilnahme an Kriegsdienſten bedingte oder veranlaßte Ir⸗
regularität wird auf dem Gnadenwege leicht gehoben, wenn un-
zweifelhafte Zeugniſſe guter moraliſcher und wiſſenſchaftlicher Be
fähigung des Kandidaten beigebracht werden.

Valkenburg an Aug m  u
II In ſchwieriger Reſtitutionsfall Ehebruch.)Der Hauptmann X., ſchwer verwundet und ſterbenskrank, beichtet Im

Lazarett, 6 habe rüher Ehebruch begangen mit der Frau eines reichenMannes, und Qus dieſem Ehebruch ſei i jetzt ſechsjähriges ind
entſtanden, das als legitim anerkannt worden nd infolge⸗deſſen auch erbberechtigt ſei mit zwei anderen Halbgeſe

wiſtern Aufdie näheren Erkundigungen des Beichtvaters hin erklärt der Schwer  2  2kranke, C5 könne kein vernünftiger Zweifel beſtehen, daß das be⸗
treffende Kind wirklich Im Ehebruch und nicht von dem legitimenVater Tzeugt ſei Daraufhin legt der Beichtvater dem Beichtkindedie Verpflichtung auf, (8 müſſe ſowohl den betrogenen Ehegatten,Wwie auch die geſchädigten legitimen Kinder letztere mn ezug auf
ihr geſchmälertes Erbteil chadlos halten. Ach möglichſt genauerAbſchätzung ird der angerichtete Schaden auf Mark eſt
gelegt, und da der dem Tode nahe Hauptmann bn keine Gelegen—heit hat, die notwendige Reſtitution auszuführen, bittet ETL den Beicht⸗
vater, 8 für ihn 3u tun Uunter Wahrung des Beichtgeheimniſſes.Nachdem der Beichtvater die Summe von Mark erhaltenhat, ſtirbt der Verwundete Bei näherer Erkundigung nach dem Im
ebru erzeugten Kinde erfährt Eu, daß dasſelbe gerade vor acht
Tagen der Diphtherie geſtorben ſei Nun iſt Rat euer,
denn 0 weiß nicht, vas e mit den Mark machen ſoll

Die QAus Ehebruch erwachſende Reſtitutionspflicht wird nichtN gleicher Weiſe von den Theologen erklärt. Heute iſt aber
darin einig, daß aus dem Ehebruch als ſolchen noch keine Reſtitutions⸗
Pflicht en  eht. Der betrogene Ehegatte kann zwar Genugtuungfordern für die ihm zugefügte chmach und für ſein verletztes Recht;ihm aber kein materieller Schaden erwachſen iſt, ſo kann EL
auch keinen materiellen adenerſatz verlangen. Ob der geſcheheneebru 75  olgen hat Vte man 3u agen pflegt ob Qus
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demſelben eine Conceptio ſtattgefunden hat, wird ſich mn vielen Fällen
mit Sicherheit nicht feſtſtellen aſſen Die erfolgte conceptio kann
nämlich meiſtens ebenſowohl Aus einer COpula maritalis al Aus
einer Copula adulterina herrühren. Solange aber irgend ern ver
nünftiger Zweifel vorliegt, wird eine COnceptio maritalis präſumiert
nd das erzeugte Kind gilt als egitim, gemäß dem bekannten Rechts⸗
ſatz 577  Atel Est, Jueln nuptiae demonstrant.“ Dieſe Anſicht nennt
der heilige Alphons mit Recht Communis.1) Sie dem Beicht⸗
ater über ſehr viele Schwierigkeiten hinweg, die onſt durch die
Sünde des Ehebruches entſtehen würden. ber geſetzt * liege
kein irgendwie vernünftiger Zweifel vor ber die illegitime Geburt
des Kindes, vie iſt dann der Reſtitutionspflicht 3u genügen? Wenn
dem Beichtvater ein Ehebruch gebeichtet wird, hat bL nicht bloß
zu erforſchen, ob Aus der Sünde eine Conceptio ſtattgefunden habe,
ſondern C1 muß auch nachfragen, ob ſonſtige Folgen ent⸗
ſtanden ſind, ob eine Krankheit entſtanden, ob beträchtliche,
unnütze Ausgaben 5  Um Nachteil des betrogenen Ehegatten gemacht
worden uſw O0 iſt mir ein Fall erinnerlich, wo durch Ehe
bruch der Ehebrecher eine luetiſche Krankheit ſich zugezogen und
dieſelbe dann bald auf den unſchuldigen Ehegatten übertragen hat,
der nie mehr die rühere Geſundheit erlangen konnte Wenn
eine verheiratete rau ſich des mit mehreren Männern begangenen
Ehebruches anklagt und eine erfolgte Conceptio bekennt, iſt ferner
die ſchwierige rage 3u öſen, ver von den verſchiedenen Ehebrechern
der Vater des Kindes iſt Läßt ſich dies nicht mit moraliſcher Sicher—
heit feſtſtellen, E daß ein wirklicher Zweifel bleibt, welcher Ehebrecher
der Vater iſt, o lehren eine Reihe von Theologen, eine ſtrenge
Reſtitutionspflicht liege für einen der verſchiedenen Ehebrecher or,
dd keinem die Vaterſchaft mit Sicherheit nachgewieſen werden könne.
In dieſem Falle 470 die ehebrecheriſche Mutter allein allen an

gerichteten Schaden gut machen; und fürwahr ein olches Weib ver
diene keine milde Behandlung.?) Andere Theologen hingegen ind der
Anſicht, Iun dieſem Falle varen die verſchiedenen Ehebrecher, deren
Vaterſchaft zweifelhaft iſt, alle zur Reſtitution verpflichtet PTO rata
14. denn alle haben eine Handlung egangen, die und für
ſich zur illegitimen Vaterſchaft und zur Reſtitutionspflicht genügt
Daß In dieſem gegebenen Falle der wirkliche QAter nicht mit Sicher  2  2
heit feſtgeſtellt werden könne, ſel rein Del aceidens und könne die
Schuldigkeit der verſchiedenen Ehebrecher nicht aufheben. Es verhalte
ſich

——— hier o Vle venn mehrere Mörder auf einen Menſchen geſchoſſen

Theol. III0  — 10 III  7 0 Billuart (de just. diss. 8, 11. 6)
hält zwar die entgegengeſetzte Anſicht als Communior 61 probabilior, jedoch
ſcheinen ſeine Beweiſe nicht überzeugend u ſein. So der heilige
onſus (1 658), der zehn Autoren für dieſe Anſicht anführt. Von
den Neuern vertreten ieſe Anſicht Oldin (de praeceptis, 472), Göpfert
br

C⁰ 1. 0/
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haben, aber nan wiſſe nicht, veſſen Kugel den Tod verurſacht habe
Ohne weifel ind in dieſem Falle alle, die den Gemordeten mit
der Kugel getroffen haben, nicht bloß des Mordes, ondern eventuell
auch der Reſtitution chuldig gegenüber den geſchädigten Angehörigendes Gemordeten.) Lehmkuhl? ehrt, die verſchiedenen Ehebrecherſeien nuLr dann 0  Ur Reſtitution verpflichtet, venn ſie gewußt oder
wenigſtens ermuüute hätten, daß die Frau auch mit anderen die Ehebreche. Denn ſo hätten die Ehebrecher abſichtlich die Vaterſchaftnſicher gemacht, und damit eine Ungerechtigkeit begangen, die
Schadenerſatz fordere. Einer jeden dieſer drei Anſichten kann
man die Probabilität nicht abſprechen, und Qher dürfte auch nichtden verſchiedenen Ehebrechern, wenn die Vaterſchaft zweifelhaft bleibt,
eine ſtrenge Reſtitutionspflicht auferlegt werden, da allgemein ange  —  —
nommen wird, daß Aus der damnifieatio keine Reſtitutionspflichterwächſt, 181 Sit Vere, Efficaciter t formaliter injusta.“

In unſerem Falle eſteht In Betreff der Vaterſchaft kein ver
nünftiger Zweifel Alſo muß der ſterbenskranke Hauptmann zweifels⸗
ohne den angerichteten Schaden erſetzen Dieſer Schaden iſt zu be
meſſen gemäß den Erziehungskoſten, das illegitime Kind
bisher verurſacht hat und noch verurſachen wird Ferner nach dem
geſetzlichen väterlichen Erbteih den S den anderen legitimenKindern entziehen wird. Etwaige freie Geſchenke oder Legate, die
ih zufallen, brauchen nicht in Anrechnung gebracht zu werden, denn
dieſe ſchmälern nicht das ſtrikte Recht der legitimen Kinder. Freilich
würden derartige freie enke und Legate dem illegitimen Kinde
nicht gemacht werden, man ſeine Illegitimität kännte, aber
immerhin bleibt (8 wahr, daß die legitimen Kinder kein ſtriktes
Recht auf leſe freien Zuwendungen haben. Reſtitutionspflicht entſteht
aber Mur Qus Verletzung des ſtrikten Rechtes. Sollten durch die
Schwangerſcha der Gattin oder die Geburt des unehelichen Kindes
noch beſondere Unkoſten für den rechtmäßigen Ehegatten entſtanden
ſein, durch Krankheit, ſo müßten auch dieſe erſetzt werden.
ſt der Ehebruch UV Zwang, Liſt, Betrug, gegen
den Willen der Ehefrau geſchehen, 0 hat der Ehebrecher allen Schaden
allein 3u erſetzen; iſt aber der Ehebruch mit gegenſeitigem Einver—
ſtändnis begangen worden, hat jeder Ehebrecher die Hälfte des
Schadens 3u erſetzen. Wenn mn der eine Teil leſe Hälfte Ni
erſetzen kann oder will, o tritt die ſolidariſche Reſtitutionspflicht ein,
das El der andere Teil iſt haftbar ur den ganzen Schaden. Da
58— für die Ehebrecherin häufig unmöglich iſt, den angerichteten Schaden
auch uur halbwegs zu erſetzen, wird oft die Reſtitutionslaſt auf den
Ehebrecher allein fallen Alle dieſe Umſtände müſſen bei der Ab
ſchätzung des angerichteten Schadens beachtet werden, was meiſtens
ſehr große praktiſche Schwierigkeiten verurſachen wird. Wenn CS ſich

57 Vgl. Tanquerey, de just., 578; Billuart Theol IIIOT I,
1190 9 Vgl. unſer Man., Theol. IIOT II. V 93
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daher nicht ande Um einen Fall, der wegen Todtsgeſahi oder
anderer drängenden Urſachen einen ufſchu duldet, ſoll der Beicht⸗

die ſchätzung des angerichteten Schadens nicht ſofort vor
nehmen, ſondern auf ſpäter verſchieben, bis daß alles reiflich über⸗
legt und nachgeforſcht iſt Hier bei Unſerem Hauptmann war ein
Aufſchub reilich nicht möglich.

Wie mu alſo der Beichtvater vorgehen? Er mußte zunächſt
den bisher ſchon el zugefügten Schaden feſtſtellen der Aus den
Unkoſten der Schwangerſchaft, der Geburt und der Erziehung
entſtanden iſt leſe entſprechende Summe konnte auch allenfalls
un Empfang nehmen und ſpäte dem geſchädigten Ehemanne anonym
übermitteln mit Wahrung des Beichtgeheimniſſes. Was die Ent
ſchädigungsſumme ngeht, die 5  U entrichten iſt für den Fall, daß
das Im ebru Kind den legitimen Kindern ihr väterliches
Erbteil ſchmälern wird, hätte der Beichtvater viel vorſichtiger 3u Werke
gehen en Zunächſt mu CEL in Erwägung ziehen, daß das be
treffende ind leicht vor dem putativen Vater terben önnte was
10 auch tatſächlich der Fall war Dann aber fiel die dies—
bezügliche Reſtitution weg Er hätte den ſterbenden Hauptmann auf
dieſen Umſtand aufmerkſam machen müſſen, eſſen Sache eS dann
geweſen 2  wäre, Anordnungen treffen, as mit der Entſchädigungs⸗
ſumme 3u machen ſei, wenn ſein Kind nichts von dem putativen Vater
erben Ueberhaupt ſchein der Beichtvater unklug gehandelt 3u
aben, als CETL inter Wahrung des Beichtgeheimniſſes die Ueber  —  2
mittlung der Entſchädigungsſumme annahm, denn EL konnte dadurch
In die größte Verlegenheit kommen nach dem .  7  ode bes Beichtkindes.
Auf irgend eine Weiſe önnten die Erben dahinter kommen, daß der
Beichtvater Geld von dem Sterbenden angenommen hat, und was
wo CETL dann antworten, wenn EL Auskunft ber dieſes eld geben
ſoll? Vor einigen Jahren nahm ein Geiſtlicher von einem ſterbenden
Pönitenten einige Wertpapiere d  „ Um damit eine Reſtitution 3u
übermitteln. Nach dem *  ode des Pönitenten entdeckten die Erben,
daß die betreffenden Wertpapiere mn dem Nachlaſſe ehlten Der
Beichtvater gefragt, ob ETL etwa bon dieſen Wertpapieren wiſſe,
agte Nein. Die Sache ging ierauf 3 Gericht, und der Beicht⸗
Qte agte ogar Unter Eid aus, daß nichts von den verſchwun⸗
denen Wertpapieren 98 Gericht ließ eine Hausſuchung bei
dem Geiſtlichen halten; die Wertpapiere wurden vorgefunden und
der Geiſtliche wurde Meineides 3 einem Jahre Gefängnis
verurteilt Dieſen Beichtvater önnte man einen Märtyrer nennen,
ber nicht des Beichtſiegels, ſondern ſeiner Unvorſichtigkeit. Qher
muß * für jeden Beichtvater ſtrikter rundſa ſein, die größt⸗
möglichſte Vorſicht anzuwenden, ehe von einem Sterbenden
Reſtitutionsgelder annimmt. Wenn der Sterbende ihm nicht die Er
laubnis geben will, eventuell Im Notfalle von dem Beichtſiegel ent
bunden 3u ſein, E ſoll CETL das Geld nicht annehmen. Läßt ſich auch
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kein anderer Reſtitutionsmodus finden, iſt eben die Reſtitutionunmöglich und kann unterbleiben. impossibile CUetur
Zu bemerken iſt erner, daß die Erbfolge mütterlicherſeitsdem Ehebruchskinde nicht erwehr iſt weder durch Naturgeſetz nochdurch manche moderne Zivilgeſetze.y Das ind iſt von ſeiner Mutter

geboren worden gerade ˙o gut Vte die übrigen ehelichen Kinder, und
hat daher auch die nämlichen Rechte ſeiner Mutter gegenüber wie
ſeine Halbgeſchwiſter.?) In unſerem Falle braucht alſo keine Re
ſtitution geleiſtet zu werden von dem Hauptmanne, weil ſein Kind
Anteil erhält dem mütterlichen Erbteile der legitimen Kinder.
O0 wenigſtens In Deutſchland, der Schweiz und zUum eil auch m
Oeſterreich. Der Beichtvater hätte alſo auch noch die ſchwierige Feſtſtellung vornehmen müſſen, wieviel von väterlicher und wieviel von
mütterlicher Seite dem Ehebruchskinde vorausſichtlich zufallen würde
Ferner mußte ausgeforſcht werden, ob die Ehebrecherin vielleicht mit
ihren Paraphernalgütern freies Frauengut) die Koſten der Ent
bindung und der Erziehung beſtritten habe E dürfte wohl ehrraglich erſcheinen, ob der Beichtvater All dieſe Geſichtspunkte hinreichend berückſichtigt hat bei der Kürze der ihm zu Gebote ſtehendenZeit Jedoch nehmen wir 3 ſeinen Gunſten * daß ſich in der
Abſchätzung des Schadenerſatzes nicht getãu hat, was ſoll jetztmit den erhaltenen Mark anfangen, nachdem das im Ehebruche Kind geſtorben iſt? Wofern die Ehebrecherin den durchSchwangerſchaft, Entbindung und Erziehung dem Ehegatten Zu⸗gefügten Schaden noch nicht ganz oder zUm eil erſetzt hat, reſpek⸗tive Iſetzen wird, hat dies Aus den Mark geſchehen Wie
freilich die Feſtſetzung dieſes Schadens ohne Rückſprache mit der
Ehebrecherin und ohne Gefahr für das Beichtſiegel geſchehen kann,
iſt nicht lar Den Reſt des Geldes hat der Beichtvater den geſetzlichen Erben des Hauptmannes 3u übermitteln; CEL darf denſelben
nUur dann für gute Zwecke verwenden, wenn geſetzliche Erben ent
weder nicht vorhanden oder nicht aufzufinden In

Wir haben dieſen Fall angeführt4us zwei Gründen:
beſonders jüngere Beichtväter zur größten Vorſicht mahnen,

wenn S ſich darum handelt, Im Qamen von ſterbenskranken Beicht⸗indern Reſtitutionsgelder übermitteln; um die Geſichtspunkte,
Das eutſche Bürgerliche Geſetzbuch beſtimmt 1705 „Das unehe  .  —liche Kind hat IR Verhältniſſe 3 der Mutter und 5 den Verwandten der

Utter die Le. ellung eines ehelichen Kindes.“ ehnliche Beſtim
mungen hat das eizeriſche Zivilgeſetzbuch, àrt. 324 und 461 Das öſterreichi Recht macht Einſchränkungen, indem eS beſtimmt 8754 „Iun Rück⸗
icht auf die Nutter haben uneheliche KHinder bei der geſetzlichen Tbfolge Iin
das frei vererbliche Vermögen gleiche mit den elichen Zu dem Nach
＋ den unehelichen Kindern keine geſetzliche rbfolge.“

der Eltern, Großeltern und übrigen Verwandten der Mutter ge⸗

dieſer Iuſt das franzöſiſche und aniſche Recht, dem Ehebruchskinde
Streng ind un

wohl Alimente, aber keine geſetzliche Erbberechtigung gewähren (Cod Napol762, Codigo ESP art Alphons. Theol Mmor II. —  — 8
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welche bei der aus Ehebruch erwachſenden Reſtitutionspflicht 3u be
achten ſind, ausführlicher anzugeben, als dies gewöhnlich in den
Handbüchern der Moral eſchi

Freiburg Dr Prümmer B., Univ.⸗Prof.
III (Ungerechte Ausnützung der euerung beim au

und Verkauf von Lebensmitteln. Guſtav, Kaufmann Im Markt
flecken N., war ſeit einigen *  ahren, beſonders ſeit Beginn des Krieges,
n ſeinem Geſchäfte von außerordentlichem Glücke begünſtigt und
gelangte dadurch einem bedeutenden Wohlſtande. Schon vor Aus
bruch der Kriegsunruhen ＋

E ausländiſche Waren, die ihm Unter
günſtigen Bedingungen angeboten wurden, un bedeutenden Mengen
angekauft. Zudem an ſtet mit mehreren Landwirten in geſchäft⸗
er Verbindung, die ihm vertragsmäßig für mäßige Preiſe Landes
produkte regelmäßig lieferten. Obwohl Im Verlaufe des Krieges die
Preiſe der Lebensmittel eine ungeahnte Höhe erreichten, QAren die
Landwirte, n der Ueberzeugung, daß der Krieg und die durch ihn
verurſachte Teuerung ba  — vorübergehen werden, mit dem gewöhn  2
en Preis zufrieden, während Guſtav die Waren um den laufenden

ret verkaufte. Und da ETL beſſer als die übrigen Geſchäfts⸗
eute mit Waren verſorgt war, mehrten ſich ſeine Kunden, von denen
die reicheren ihm bereitwillig ogar ber die öchſten Preiſe hinaus
die Waren bezahlten, Um beim zunehmenden angel Lebens—
mitteln den übrigen Kunden vorgezogen werden. Der außer  —  2
ordentliche Gewinn, den das Geſchäft abwarf und die Ausſicht den
ſelben bei fortſchreitender Teuerung noch zu vermehren, machte aber
unſeren Geſchäftsmann hartherzig gegen aGrmere Kunden, die kaum
den laufenden Warenpreis erſchwingen konnten, ſo daß ET ihnen
ewiſſe Lebensmittel ſe dann verweigerte, ſie ur den
Hinweis auf ein rankes Familienglied eine chriſtliche Liebe
appellierten. Bei der letzten Mobiliſierung wurde nun auch Guſtav
Uunter die Fahne gerufen, und da EL nun ernſten Gefahren entgegen⸗
ging, regten ſich un ihm allerlei Bedenken betreffs ſeiner bisherigen
Geſchäftsführung Er möchte darum ſein Gewiſſen durch eine gute
Beichte mn rdnung bringen. Es fragt ſich Wie muß der Beicht⸗
Qter ſeine Geſchäftsführung beurteilen und welche en ih
auferlegen?

Der Ankauf ausländiſcher 5 In bedeutender Menge und
günſtigen Preiſen erſchaffte unſerem Geſchäftsmann die Möglich⸗

keit, bei zunehmendem Mangel Lebensmitteln und der dadurch
herbeigeführten Teuerung dieſelben mit großem Gewinn 3 verkaufen.

Weder die Gerechtigkeit noch die Liebe verbieten C8 ihm, dieſe
ſeine günſtige Lage ſeinem Vorteile auszunützen, enn ſich
anders 5 an den gerechten Kaufpreis hält, auch bereit iſt, alls
die chriſtliche Aebe der Notlage des Nächſten gegenüber den Verzicht
auf einen geſchäftlichen Gewinn fordert, 5 er der Liebe auch


